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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde von der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fa-
kultdt der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitit Bonn im Sommersemes-
ter 2025 als Dissertation angenommen. Ihre Entstehung ist zu grofien Teilen dem
freien wissenschaftlichen Geist zu verdanken, den mein verehrter Doktorvater,
Herr Professor Dr. Martin Josef Schermaier, am Institut fiir Romisches Recht
und Vergleichende Rechtsgeschichte pflegt und bewahrt. Fiir sein akademisches
Vorbild, seinen teuren Rat und seine gleichermafien fachliche wie menschliche
Unterstiitzung gilt ihm der erste Dank.

Zu auflerordentlichem Dank bin ich auch Herrn Professor Dr. Nils Jansen ver-
pflichtet — nicht nur fiir die ziigige Anfertigung des Zweitgutachtens, sondern
auch fiir mach wichtiges Gesprach und wertvolle inhaltliche Anregungen.

Dem Leitungsgremium der Rheinisch-Westfalischen Graduiertenschule
»Recht als Wissenschaft« danke ich fiir die Moglichkeit zur Vorstellung meines
Dissertationsprojekts. Die regelméfligen Treffen in K6ln, Bonn und Miinster und
den gelebten wissenschaftlichen Austausch habe ich als duflerst anregend emp-
funden. Dort habe ich auch Herrn Dr. Konstantin Liebrand kennengelernt, dem
ich fiir kritische Hinweise zu meinen Ubersetzungen danke.

Fir das freundschaftliche Miteinander und die gegenseitige Unterstiitzung
danke ich meinen Institutskollegen aus Bonn, namentlich Professor Dr. Gregor
Albers, Katharina Drees, Tessa und Sebastian Fuchs, Gideon Ohms und Caroline
Schén.

Der Studienstiftung des Deutschen Volkes danke ich fiir die grof3ziigige finan-
zielle und ideelle Forderung sowie den Herausgebern der Forschungen zur Neue-
ren Privatrechtsgeschichte fiir die Aufnahme in die Reihe.

Zu guter Letzt danke ich von ganzem Herzen meiner Familie und meinen
Freunden, ohne die ich diese Arbeit nicht geschrieben hitte. Besonders hervor-
gehoben seien die selbstlose und andauernde Unterstiitzung durch meinen Va-
ter, sein kluger Rat und seine Freundschaft. Geradezu unschitzbarer Dank gilt
schlieflich meiner Ehefrau Lea. Thre grofie Geduld und ihr Zuspruch waren die
unverzichtbare Grundlage fiir dieses Buch. Es nun auf seinen Weg zu bringen,
verdanke ich zu groflen Teilen ihr.

Bonn, im Oktober 2025
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Einfiihrung

Im Nachlass des Schriftstellers Robert Musil findet sich bei den Druckfahnen-Ka-
piteln zum Roman Der Mann ohne Eigenschaften folgende Stelle:

Das gelingende Leben ist lustvoll: lange vor Nietzsche und unserer Zeit hat es schon
Aristoteles gesagt. Und noch Kant hat gesagt: >Vergniigen ist das Gefiihl der Beforde-
rung, Schmerz das eines Hindernis des Lebens.c Und Spinoza hat Lust den >Ubergang
des Menschen von geringerer zu grofSerer Vollkommenheit< genannt. Sie ist immer in
diesem etwas iibertriebenen Ruf einer letzten Erklarung gestanden, die Lust (und nicht
zuletzt bei denen, die sie der Tauschung verdichtigten!). Aber wahrlich zur Heiterkeit
kann sich das bei nicht ganz grofen, und doch verdichtig leidenschaftlichen Denkern
steigern. Ich setze eine schone Stelle aus einem zeitgendssischen Lehrbuch hieher, von
der ich kein Wort vergessen mdchte: >Was erscheint verschiedenartiger als zum Bei-
spiel die Freude iiber eine elegant geloste mathematische Aufgabe und die {iber ein
gutes Mittagessen! Und doch sind diese beiden Freuden als reines Gefiihl ein und das-
selbe, namlich Lust!< Auch eine Stelle aus einer Gerichtsentscheidung, die wahrhaftig
erst vor wenigen Tagen gefdllt worden ist, setze ich dazu:>Das Schmerzensgeld hat dem
Zwecke zu dienen, dem Beschéddigten die Méglichkeit zu geben, sich seinen gewohnten
Verhaltnissen entsprechende Lustgefiihle zu verschaffen, die die durch die Verletzung
und ihre Folgen ausgelosten Unlustgefiihle aufwiegen. Auf den gegenstindlichen Fall
angewendet, ergibt sich also schon aus der beschrinkten Auswahl der dem Lebensalter
von zwei ein viertel Jahren entsprechenden Lustgefiihle und der leichten Beschaffbar-
keit der Mittel hiezu, dafl das begehrte Schmerzensgeld zu hoch sei.« Die durchdrin-
gende Klarheit, die sich in diesen beiden Beispielen duflert, gestattet die ehrfiirchtige
Bemerkung, daf8 sich Lust und Unlust noch lange als das I und A der Gefiihlslehre

erhalten werden.!

Die Passage stammt aus einem groferen »Abrif3 {iber die Gefiihlspsychologiex,
den der Romanheld Ulrich mit reichlich Ironie und getrieben vom pessimisti-
schen Leitmotiv einer anthropologischen Spekulation a la baisse auf vielen Zet-
teln zusammentrégt. Fiir die Reduzierung des Gefiihlslebens auf die Antipoden
Lust und Unlust entdeckt Ulrich eine praktische Auspragung im Schmerzens-
geld, das ihm zugleich als zugespitztes Beispiel einer 6konomischen Bilanzie-

1 MusiL: Der Mann ohne Eigenschaften, 1141.
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rung des Gefiihls begegnet.” Musil legt seinem Protagonisten keine juristischen
Halbwahrheiten in den Mund. Denn tatsichlich diente diese »Metapher«® im
ausgehenden 19. Jahrhundert deutschen Juristen zur Uberwindung des Dogmas,
ideelle Schidden und Geld stiinden zueinander im Verhiltnis der Inkommensura-
bilitat. Dass das Schmerzensgeld dem Geschédigten die Moglichkeit zur Luststei-
gerung verschaffen soll, ist eine Formel, deren Spuren zu Bernhard Windscheid
fithren. Windscheid hatte das Schmerzensgeld zuerst als Privatstrafe interpre-
tiert, da »Schmerzen und Geldleistungen absolut unvergleichbare Grofien« seien.
Deshalb sei das Schmerzensgeld »eben nicht Ersatz, und wenn es nicht Ersatz ist,
so muss es Strafe sein.«* Im Anschluss an eine Studie von Carl Georg von Wich-
ter® anderte Windscheid dann aber seine Meinung und deutete das Schmerzens-
geld nicht mehr als Privatstrafe, sondern als Entschiddigung. Von Entschadigung
kénne man nidmlich auch dann sprechen, wenn »eine schmerzliche Empfindung
durch Verursachung einer angenehmen Empfindung wieder aufgewogen wird.«°
Dass der Geschidigte durch das Schmerzensgeld in den Stand versetzt werden
soll, sich Annehmlichkeiten zu verschaffen, ist eine heute noch vertretene Auf-
fassung.”

Zur »Heiterkeit« steigerte sich dieses Charakteristikum des deutschen Scha-
densrechts entgegen Musils ironischer Prognose jedoch nicht. Denn ein an der
Bilanzierung von Lust und Unlust ausgerichtetes Modell ist nur auf die »kleine
Lustfabrik der Person«® gemiinzt und sté3t deshalb schnell an seine Grenzen.
Das zeigt bereits das Beispiel aus Der Mann ohne Eigenschaften. Hier soll das
Schmerzensgeld fiir ein Kind geringer ausfallen, weil sein Lustempfinden auch
mit einfachen Mitteln zu steigern sei. Nicht nur im Roman, sondern auch in der
Rechtspraxis fithrt diese Denkweise zu erheblichen Problemen. Denn spétestens

2 Siehe dazu BLAscHKE: Homo oeconomicus, 283 ff. Dass immaterielle Schiden die »Gefiihlsbi-
lanz« betreffen, meint auch BAR: Gemeineuropiisches Deliktsrecht. Bd. 2, Rn. 145.

So ScHUBERT: Wiedergutmachung, 151.

WiINDSCHEID: Pandektenrecht, Bd. 2, 3. Aufl,, § 455, n. 7, S. 6591, Fn. 31.

Vgl. WACHTER: Bufie, 72 ff.

WiINDSCHEID : Pandektenrecht, Bd. 2, 4. Aufl,, § 455, n. 7, S. 706f., Fn. 31.

N oy R W

Fiir die moderne deutsche Jurisprudenz vgl. exemplarisch BGH, Urteil vom 15.05.2007 - VI ZR
150/06 = NJW 2007, 2745: »Auch wenn der Wert von Gesundheit und seelischem Wohlbefinden
mit Vermogenswerten grundsatzlich inkommensurabel ist, soll doch der Geschadigte durch die
Zubilligung von Schmerzensgeld in die Lage versetzt werden, sich Erleichterungen und andere An-
nehmlichkeiten zu verschaffen, die Beschwernisse, die er durch die immaterielle Beeintrachtigung
erfahrt, lindern.« Siehe auch die Nachweise bei MAYENBURG: Bemessung des Inkommensurablen,
29; SCHUBERT: Wiedergutmachung, 151.

8 MusiL: Der Mann ohne Eigenschaften, 524.
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bei empfindungsunfihigen oder komat6sen Schwerstgeschddigten kann von ei-
nem Aufwiegen der Lustgefiihle keine Rede mehr sein.

Aus rechtshistorischer und -philosophischer Perspektive ist die von Musil auf-
gezeigte Problematik deshalb ein guter Grund zu fragen, ob man das Schmer-
zensgeld nicht auch anders begriinden kann. Doch wer diese Frage stellt, sieht
sich bald mit einem grundsitzlichen Problem konfrontiert: Kann man Verlet-
zungen an Korper und Seele gegen Geld aufwiegen - und wenn ja, wie?

Immanuel Kant blieb auch bei diesem Thema kategorisch: »Im Reiche der
Zwecke hat alles entweder einen Preis, oder eine Wiirde.« Was aber eine Wiirde
hat, das kénne nicht durch ein Aquivalent ersetzt werden, denn es sei »iiber allen
Preis erhaben«.” Auch bei den Beratungen zum Biirgerlichen Gesetzbuch ver-
hielt man sich insofern zégerlich und meinte, es »widerstrebe der herrschenden
Volksauffassung, die immateriellen Lebensgiiter auf gleiche Linie mit den Vermo-
gensgiitern zu stellen und einen ideelen Schaden mit Geld aufzuwiegen.«'® Kri-
tiker wie Josef Kohler attestierten der Debatte zum Ende des 19. Jahrhunderts®*
deshalb ein allzu idealistisches Denken: »Zu den schlimmsten Irrungen eines
unrichtigen einseitigen Idealismus gehort aber der Glaube, dafd fiir eine wider-
rechtliche That zwar Entschddigung, aber nur Entschddigung fiir sogenannten
Vermogensschaden verlangt werden kénne.«'?

Ein etwas offenerer Umgang mit dem Problem zeichnete sich schon bei Hegel
ab, der insofern spezifische Gleichheit von innerer Gleichheit unterschied: »Der
Wert als das innere Gleiche von Sachen, die in ihrer Existenz spezifisch ganz ver-
schieden sind, ist eine Bestimmung, die schon bei den Vertragen [...], in gleichen
in der Zivilklage gegen Verbrechen [...] vorkommt, und wodurch die Vorstellung
aus der unmittelbaren Beschaffenheit der Sache in das Allgemeine hiniibergeho-
ben wird.«** Moderne Juristen helfen sich hingegen mit der Beriicksichtigung
objektiver Kriterien'* oder indem sie eine Genugtuungsfunktion®® als Tertium
neben Strafe und Ausgleich einfithren. Diskutiert wird auch das Abstellen auf

9 KaNT: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 434.

10 Protokolle I 622 = Mugdan II 517.

11 Zu Wissenschaft und Praxis im 19. Jahrhundert siche NEHLSEN-VON STRYK: JZ 1987, 119;
GOTHEL: AcP 205 (2005).

12 KoHLER: Die Ideale im Recht, 255 f.

13 HEGEL: Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 101.

14 Siehe dazu JANSEN: HKK §§ 249-253, 255, Rn. 143.

15 Siehe dazu NEHLSEN-VON STRYK:]Z 1987, 119; GOTHEL: AcP 205 (2005), 52 ff,; HELBIG: JZ 2023,
791.
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normative Verluste'® sowie ein Anspruch auf Anerkennung des erlittenen Un-
rechts,'” der nicht eigentlich auf Kompensation gerichtet sei. Auch die katho-
lische Kirche in Deutschland gewéhrt Betroffenen von sexuellem Missbrauch
jedenfalls der Bezeichnung nach eine Geldentschiddigung nicht als Ausgleich,
sondern zur Anerkennung des Leids."® Und was den Umgang mit empfindungs-
unfihigen Geschédigten angeht, hat auch die deutsche Rechtsprechung langst
ihren eigenen Weg aus der Sackgasse gefunden, freilich ohne dabei stets dogma-
tische Stringenz zu verfolgen."

Doch die Auseinandersetzung mit diesem Problem ist weitaus &lter als der
deutsche Idealismus. Theologen mit juristischen Kenntnissen untersuchten be-
reits im 16. Jahrhundert die (In-)Kommensurabilitit von Personlichkeitsgiitern
mit Geld. Noch bevor Juristen ein dhnliches Interesse an dieser Grundsatzfrage
zeigten, entwickelten die Scholastiker ein ausdifferenziertes System zum Imma-
terialschadensersatz, das ohne den Rekurs auf Schmerzempfinden und Luststei-
gerung auskommt. Die Rede ist von der sogenannten Schule von Salamanca. Sie
tragt den Namen der berithmten Universititsstadt, von der aus sich ihre Leh-
ren zuerst auf der iberischen Halbinsel verbreiteten und schnell auch Gelehrte
in nordlicheren Teilen Europas fiir sich begeistern konnten. Auf Grundlage der
Summa theologica des Kirchenlehrers Thomas von Aquin entwickelte sie eine
Restitutionslehre, die sich mit groflem Engagement auch der Frage stellte, wie
ideelle Schidden in gerechten Ausgleich zu bringen sind. Dass man sich dabei
in vielen Punkten uneins war, hat die spitscholastischen Theologen-Juristen zu
neuen argumentativen Leistungen bewegt. Dabei schopften sie aus der vollen
Tiefe ihrer theologischen, philosophischen und juristischen Tradition.

Die Scholastik hatte sich ndmlich schon seit dem Mittelalter mit dhnlichen
Problemen beschiftigt und konnte dabei auch auf antike Vorbilder zuriickgrei-
fen. Die Frage nach einem gerechten Ausgleich kreiste immer wieder auch um
immaterielle Schaden. Aus der theologischen Warte interessierte dabei nicht nur

16 Siehe dazu JANSEN: HKK §$§ 249-253, 255, Rn. 56 ff. m.w.N. Kritisch DESCHEEMAEKER: Current
Legal Problems 76 (2023).

17 Siehe dazu MAYENBURG: Bemessung des Inkommensurablen, 134f. m.w.N.

18 Vgl. STANDIGER RAT DER DEUTSCHEN BISCHOESKONFERENZ: Ordnung fiir das Verfahren zur
Anerkennung des Leids vom 24.11.2020, in der Fassung mit Anderungen vom 26.04.2021 und vom
23.01.2023.

19 Der BGH geht nun von einer eigenstindigen Fallgruppe aus und stiitzt die Entschidigung auf
die objektiven Wertungen der Grundrechte sowie die erlittene Personlichkeitseinbufle, vgl. BGH,
Urteil vom 13.10.1992 — VI ZR 201/91 = BGHZ 120, 1. Siehe dazu SCHUBERT: Wiedergutma-
chung, 152 ff. Bereits das Reichsgericht hatte auf objektive Kriterien abgestellt, vgl. JaNseEN: HKK
§$ 249-253, 255, Rn. 143.
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die jeweils geeignete Form der Naturalwiederherstellung. Diese stofit bei irrepa-
rablen Verletzungen der Person ohnehin schnell an Grenzen, sodass nach heu-
tigem theologischem Verstandnis offenbar nicht selten die Bitte um Verzeihung
als einzige Moglichkeit verbleibt.>® Gegenstand scholastischer Traktate war aber
lange Zeit auch die Frage, welche Rolle das Geld beim Schadensausgleich spie-
len kann, und zwar ohne dabei ideelle Giiter auf einen blofl monetaren Wert
zu reduzieren. SchliefSlich waren die Theologen auch keinesfalls blind fiir die
Losungsvorschlige, welche das an Universititen gelehrte Recht dazu anbot. All
das bildete den vielseitigen und fruchtbaren Boden, auf dem die Spitscholastiker
ihre Restitutionslehre zum Ausgleich immaterieller Schiaden griindeten, entwi-
ckelten und ausdifferenzierten.

I. Die scholastische Restitutionslehre

Die scholastische Restitutionslehre wird heute als umfassendes System auflerver-
traglicher Haftung beschrieben.” Wihrend das rémischrechtliche Aktionensys-
tem fiir einzelne Schidigungen und Vermogensverschiebungen unterschiedliche
Rechtsbehelfe bereithielt, sind die Ausgleichspflichten in der Restitutionslehre
unter dem einheitlichen Prinzip ausgleichender Gerechtigkeit gebiindelt. Damit
umfasst sie in heutiger Terminologie sowohl bereicherungsrechtliche als auch
deliktsrechtliche Materien.

1. Zwischen Bufle und ausgleichender Gerechtigkeit

Will man einen Ausgangspunkt fiir die scholastische Restitutionslehre be-
nennen, stofit man haufig auf das in diesem Zusammenhang berithmt gewor-
dene Wort von Augustinus (+ 430): non remittetur peccatum nisi restituatur
ablatum - die Stinde wird nicht vergeben, solange das Weggenommene nicht

20 So etwa REITER: Wiedergutmachung, Sp. 1151. Siehe dazu ausfithrlich unten S. 290 ff. und im
Text bei Fn. 1405.

21 So JANSEN: HKK §§ 249-253, 255, Rn. 17. Zur scholastischen Restitutionslehre im Allgemeinen
siehe aus der jiingeren Literatur vor allem JANSEN: Theologie, Philosophie und Jurisprudenz; THO-
NISSEN: Recht und Gerechtigkeit, 339 ff. Aus der lteren Literatur siche insbesondere WEINZIERL:
Frithscholastik; DERS.: Hochscholastik; NUFER: Restitutionslehre. Besondere Teilaspekte werden
untersucht bei WOLTER: Naturalrestitution; HALLEBEEK : Unjust Enrichment; UNTERREITMEIER:
Schmerzensgeldanspruch. Mit Fokus auf einzelne Autoren siehe OTTE: Privatrecht bei Francisco
de Vitoria, 63 ff.; REPGEN: De restitutione (Vitoria); DERS.: De restitutione (Lessius).

21



22

|  Einfihrung

restituiert wird.”> Augustinus fasste die Restitution noch als Bestandteil des
Bufisakraments auf. Seine zum Lehrsatz gewordene Formel kann man dabei
zunichst ganz gegenstandlich interpretieren. Ein Dieb, der das Diebesgut nicht
zuriickgibt, tut nicht aufrichtig Bufle, sondern heuchelt. Im Fokus stehen dabei
weniger die Interessen des Bestohlenen als das Seelenheil des Diebes. Er soll
zur Restitution angehalten werden, wihrend es fiir den Geschéddigten sogar un-
ziemlich sein kann, allzu streng auf seinem Recht zu beharren.”?

Dass Augustinus die Restitution damit nah am siebten Gebot (Du sollst nicht
stehlen) verortete, bedeutet jedoch keineswegs, dass sie auf diesen Bereich be-
schrankt war. Vielmehr hatte man das Diebstahlsverbot in der Theologie stets
weit ausgelegt, sodass davon letztlich jede unrechtmiflige Bereicherung erfasst
war.** Aber auch die widerrechtliche Schadigung fiel unter die Regeln der Res-
titution, und zwar schon bevor man unter Riickgriff auf ein aristotelisches Ar-
gument® auch die Zufiigung eines Schadens als einen Gewinn des Schidigers
umschrieb.’® Unbeschadet des iibergreifenden Prinzips der Restitution unter-
schieden die Spitscholastiker im Anschluss an Albertus Magnus und Thomas
von Aquin zwischen der restitutio ratione rei und der restitutio ratione accepti-
onis. Wahrend erstere nach heutigem Verstindnis einen sachen- und bereiche-
rungsrechtlichen Charakter trigt, ist letztere deliktsrechtlich gefirbt.’” Im Zu-
sammenhang mit der Verletzung von Personlichkeitsgiitern interessiert allein
die restitutio ratione acceptionis. Eine Restitutionspflicht entsteht hier blof} bei
schuldhafter Schadensverursachung, wobei allerdings bedeutende Entwicklun-
gen bei der Haftung fiir leichteste Fahrlassigkeit (culpa levissima) auf das Konto
der Spitscholastiker gehen.?®

Eine weitere entscheidende Entwicklung, die mit Albertus Magnus und Tho-
mas von Aquin erst die Hochscholastik brachte, liegt in der Ausrichtung der

22 AUG. epist. 153,20.

23 Vgl. WEINZIERL: Friihscholastik, 19 f.; JANSEN: Theologie, Philosophie und Jurisprudenz, 26.

24 Zum Ursprung der Restitution im Diebstahlsverbot siehe statt aller ViTor1a: Codex Salmantinus
XLIIL, q. 62, a. 2, n. 4, S. 100fF. Siehe dazu JaNsEN: Theologie, Philosophie und Jurisprudenz, 26;
Decock: Contract Law, 72.

25 Vgl. ARISTOT. eth. Nic. 5,7 [1132a]. Siehe auch THOMAs vON AQuiN: STh II-II, q. 62, a. 4, co., S.
50. Dazu JANSEN: Theologie, Philosophie und Jurisprudenz, 30.

26 Zur Restitutionspflicht wegen Sachbeschddigung in Bibelglossen siehe etwa WEINZIERL: Friih-
scholastik, 13.

27 Zu dieser Unterscheidung siehe NUFER: Restitutionslehre, 13 f.; HALLEBEEK: Unjust Enrichment,
47 ff; JANSEN: Theologie, Philosophie und Jurisprudenz, 49, 59 ff.; THONISSEN: Recht und Gerech-
tigkeit, 344f.

28 Siehe dazu JANSEN: Theologie, Philosophie und Jurisprudenz, 127 ff.
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Restitution an der aristotelischen Gerechtigkeitslehre. Ging es Augustinus noch
in erster Linie um die Bufle des Schidigers, riickte in der Restitutionslehre des
13. Jahrhunderts der Geschidigte mit seinen Interessen in den Mittelpunkt.*® In
einer durch die aristotelischen Kategorien von iustitia distributiva und iustitia
commutativa gepragten Gerechtigkeitslehre fand die Restitution ihre neue Rolle
als Akt ausgleichender Gerechtigkeit — mit Thomas’ Worten: restitutio est actus
commutativae iustitiae.*® Thr Ort innerhalb der theologischen Literatur war bald
nicht mehr das Buf$sakrament, sondern die Kardinaltugend der Gerechtigkeit
(iustitia).>* Tragender Gedanke der Restitution war fortan der gerechte Ausgleich
des zugefiigten Schadens. Allein dieser bestimmte das Ausmafi der Restitutions-
pflicht, wihrend der Verschuldensgrad tiberwiegend nur das Ob, nicht aber das
Wie der Restitution betraf.>?

Dies sorgte vor allem dafiir, dass die Restitutionshéhe auf das Ausmafd des
tatsdchlichen Schadens gedeckelt blieb. Fiir die Haftung auf ein Mehrfaches,
wie sie das romische®® und alttestamentarische®* Recht kannte, war innerhalb
der Restitutionslehre kein Platz mehr. Denn Restitution und Strafe waren zwei
streng zu unterscheidende Kategorien, die jeweils eigene Ziele verfolgten.>® Bei
der Strafe ging es um das Abtragen von Schuld, hingegen diente die Restitution
dem Ausgleich des zugefiigten Schadens. Die Restitutionslehre verlor deswegen
zwar keineswegs ihre Nihe zur christlichen Bufle. Die Restitution war aber nicht
mehr Bestandteil der Bule, sondern dieser vorgelagert.*® Durch die Restitution
wurde die Gerechtigkeit wiederhergestellt und damit der siindhafte Zustand be-
endet. Erst dadurch wurde der Weg zum Buflsakrament und damit zum Nachlass
der Siinden frei.

29 WOLTER: Naturalrestitution, 26f; HALLEBEEK: Unjust Enrichment, 7ff.; UNTERREITMEIER:
Schmerzensgeldanspruch, 26 f.; JANSEN: Theologie, Philosophie und Jurisprudenz, 28 ff.; THON1s-
SEN: Recht und Gerechtigkeit, 341 ff.

30 THOMAS voN AQuiN: SThII-II, q. 62, a. 1, co,, S. 41.

31 THONISSEN: Recht und Gerechtigkeit, 341.

32 Siehe aber NUFER: Restitutionslehre, 86f.

33 Gai. Inst. 3,189.

34 Ex21,37;22,6.

35 Vgl. THOMAS vON AQUIN: SThII-1], q. 62, a. 3, co., S. 48f. Siehe dazu WEINZIERL: Hochscholas-
tik, 170; NUERER: Restitutionslehre, 50f.; JANSEN: Theologie, Philosophie und Jurisprudenz, 97 f.;
THONISSEN: Recht und Gerechtigkeit, 343 f., 469 ff.

36 JaNseN: Theologie, Philosophie und Jurisprudenz, 29.
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2. restitutio und satisfactio

Diskutiert wurde deshalb nicht nur der Unterschied zwischen Restitution und
Strafe, sondern auch das Verhaltnis der restitutio zur satisfactio. Die Bedeutung
der satisfactio variiert je nach Kontext und nicht immer liegt auf der Hand, was
darunter zu verstehen ist. Um eine fest umrissene theologische Kategorie han-
delt es sich jedenfalls bei der sakramentalen Bufle oder Genugtuung (satisfactio
sacramentalis), die im Einklang mit dem Konzil von Trient (1545-1563) neben
der aufrichtigen Reue (contritio) und dem Siindenbekenntnis (confessio) ein Be-
standteil des Buf$sakraments ist. Das Verhaltnis der Restitution zur sakramenta-
len Satisfaktion ist bei den scholastischen Theologen zwar im Einzelnen Gegen-
stand komplizierter Uberlegungen.’” Gewisse Unterscheidungsmerkmale stehen
aber fest. Dazu zdhlt etwa der Umstand, dass es sich bei der Restitution um eine
naturrechtliche Pflicht handelt, die unabhingig von der Beichte besteht. Anders
als die sakramentale Satisfaktion wird die Restitutionspflicht weder durch den
Beichtvater auferlegt, noch kann er von ihr befreien. Im Gegensatz zur satisfactio
liegt der Inhalt und die Hohe der Restitutionspflicht auch nicht im Ermessen des
Priesters, weil sich die Restitution allein am Maf3stab ausgleichender Gerechtig-
keit orientiert. Der Priester kann den Pénitenten nur dabei beraten, welche Art
und Hohe der Restitution das Naturgesetz vorschreibt.

Der Ausdruck satisfactio oder satisfacere taucht in scholastischen Texten je-
doch hidufig auch dann auf, wenn es zwar um Restitution geht, aber die gegen-
standliche Riickgabe einer Sache nicht moglich ist. Das ist zuweilen bei Sach-
beschidigung der Fall, stellt sich als besonderes Problem aber vor allem bei der
irreparablen Verletzung von Personlichkeitsgiitern wie Leben, Gesundheit, Ruf
und Ehre. Manche Autoren vermeiden hier das Verb restituere und benutzen
stattdessen satisfacere, compensare oder resarcire. Fiir das dahinterstehende Prin-
zip einer an der ausgleichenden Gerechtigkeit orientierten Schadenswiedergut-
machung ist die Wortwahl aber ohne Bedeutung. Die spezifischen Charakteris-
tika der Restitutionslehre werden davon nicht beriihrt.

Bei der Restitution immaterieller Schaden ist im Umgang mit dem Begriff sa-
tisfactio deshalb doppelte Vorsicht geboten. Erstens gehen manche Scholastiker
davon aus, dass die Wiedergutmachung eines irreparablen Schadens an Person-
lichkeitsgiitern unmoglich ist und die Restitutionspflicht aus diesem Grund er-
lischt. Wie in anderen Fillen auch, stehe es dem Beichtvater dann aber anheim,

37 Siehe dazu WEINzIERL: Hochscholastik, 127 ff,; JANSEN: Theologie, Philosophie und Jurisprudenz,
56T
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dem Biifler nach seinem Ermessen eine sakramentale satisfactio aufzuerlegen.*®
Diese kann in einer Zuwendung an den Geschédigten oder seine Angehorigen,
aber auch in Gebeten oder anderen frommen Werken bestehen. Sie dient der
Tilgung zeitlicher Stindenstrafen, unterscheidet sich von der Strafe aber durch
ein willentliches Element.* Vor allem aber handelt es sich bei ihr nicht um eine
naturrechtliche Restitutionspflicht im eigentlichen Sinne.

Zweitens gibt es Scholastiker, die auch fiir irreparable Verletzungen an Per-
sonlichkeitsgiitern eine an der Gerechtigkeit orientierte Restitutionspflicht an-
nehmen und dazu auf andere Wege des Ausgleichs zuriickgreifen — etwa die
Geldentschddigung. Die Vokabel restitutio passt hier bei einer ganz gegenstandli-
chen Interpretation nicht. Ist hier deshalb von einer satisfactio oder compensatio
die Rede, geht es aber weder um die sakramentale Satisfaktion, die der Beichtva-
ter bestimmt, noch um eine Form der Wiedergutmachung gegeniiber Gott. Ent-
scheidend ist auch nicht die Frage, ob der Geschédigte als Inhaber (dominus) des
verletzten Personlichkeitsguts anzusehen ist oder nicht.*® Vielmehr handelt es
sich hier nicht weniger um eine an der ausgleichenden Gerechtigkeit gemessene,
naturrechtliche Restitutionspflicht wie bei wirtschaftlichen Schiden auch.*' Der
Unterschied zwischen restitutio und satisfactio ist hier kaum mehr als sprachli-
cher Natur.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang also die Unterscheidung, ob es um
die im Ermessen des Beichtvaters stehende sakramentale Satisfaktion geht oder
der Ausdruck satisfactio tatsichlich zur Umschreibung einer naturrechtlichen,
am Mafistab der ausgleichenden Gerechtigkeit orientierten Restitutionspflicht
dient. Nicht zu verwechseln ist die satisfactio schlieflich auch mit der aus dem
deutschen Recht bekannten Genugtuungsfunktion. Diese sorgt auch heute noch
dafiir, dass dem Entschddigungsanspruch ein schleierhafter Strafcharakter an-
haftet.*> Von pénalen Elementen sollte die scholastische Restitutionslehre jedoch

38 Siehe dazu das Beispiel bei Bafiez unten S. 215 ff.

39 Siehe dazu MATHOLD: Strafe fiir fremde Schuld?, 158 ff.,; THONISSEN: Recht und Gerechtigkeit, 82.

40 Anders JaANSEN: Theologie, Philosophie und Jurisprudenz, 56 f.

41 So im Ergebnis auch DERs.: Theologie, Philosophie und Jurisprudenz, 57, 111. Dasselbe gilt im
Ubrigen auch, wenn manche Scholastiker bei der Verletzung von Persénlichkeitsgiitern zwischen
den Bezeichnungen iniuria und damnum changieren. Zwar handelt es sich dabei im juristischen
Bereich um fest definierte Kategorien. In scholastischen Schriften gilt dies aber nicht mit der sel-
ben Strenge. Die Berticksichtigung des Gesamtkontexts ist deshalb unverzichtbar. Siehe dazu noch
unten S. 140 ff.

42 Siehe dazu HELBIG: JZ 2023, 791, 795 ff.

25



	Die Schätzung des Menschen
	Cover
	Impressum
	ISBN 978-3-412-53512-4

	Inhalt
	Vorwort
	Abkürzungen
	Einführung
	I.	Die scholastische Restitutionslehre
	1.	Zwischen Buße und ausgleichender Gerechtigkeit
	2. restitutio und satisfactio
	3.	forum conscientiae und forum externum

	II.	Immaterielle Schäden
	III.	Forschungsgeschichte
	IV. Gang der Untersuchung

	Erstes Kapitel  : Schadensbegriffe zwischen Rom und Salamanca
	I. Das römische Recht
	II.	Das gelehrte Recht im Mittelalter
	1. Legistik
	2.	Kanonistik

	III. Früh- und hochscholastische Literatur
	1. Anselm von Canterbury
	2.	Beichtsummen
	a) Alanus ab Insulis und das maculae pretium
	b)	Petrus Cantor und die Pflicht zur Versöhnung
	c) Robert of Flamborough und das Wergeld für Kleriker

	3. Sentenzenkommentare
	a)	Petrus Lombardus
	b)	Alexander von Hales
	c) Albertus Magnus


	IV.	Die Hochscholastik zwischen objektivem Ausgleich und Gefühlsschaden
	1.	Thomas von Aquin
	a) Schriften
	aa) Kommentar zur Nikomachischen Ethik
	bb) Sentenzenkommentar
	cc) Summa theologica

	b) Die Lehre vom objektiven Ausgleich

	2. Johannes Duns Scotus
	a) Der Sentenzenkommentar
	aa) Ordinatio
	bb) Reportatio IV-A
	cc) Reportatio IV-B

	b) Die Lehre vom Gefühlsschaden


	V.	Traditionslinien zwischen Hoch- und Spätscholastik
	1. Die scotische Lehre
	2.	Die thomistische Lehre
	3.	Gegner des immateriellen Schadensersatzes


	Zweites Kapitel  : Persönlichkeitsgüter und ihr restitutorischer Schutz
	I.	Rechtsgüter …
	1.	Das dominium an Persönlichkeitsgütern
	2.	Ein numerus clausus geschützter Rechtsgüter
	3. Der Begriff des damnum permanens

	II. … und ihre Ordnung

	Drittes Kapitel  : Kommensurabilität als ethisches und als metaphysisches Problem
	I. Pecunia pretium omnium rerum
	1. Aristotelische Hintergründe
	2. Rezeption im Mittelalter
	3. Ansichten der Spätscholastiker

	II.	Kommerzialisierung im Rechtsverkehr
	1. Austauschverträge
	2. Vergleich und Verzicht
	3. Aufrechnung

	III. Vorrang der Naturalrestitution

	Viertes Kapitel: Geldentschädigung für die Verletzung von Persönlichkeitsgütern
	I.	Tötung
	1.	John Major († 1550)
	2. Thomas de Vio Cajetan († 1534)
	3. Francisco de Vitoria († 1546)
	4. Domingo de Soto († 1560)
	5. Martín de Azpilcueta († 1586)
	6. Diego de Covarrubias y Leyva († 1577)
	7.	Martín de Ledesma († 1574)
	8.	Pedro de Aragón († 1592)
	9. Domingo Báñez († 1604)
	10. Gabriel Vázquez († 1604)
	11. Petrus de Navarra (16. Jh.)
	12. Gregor von Valencia († 1603)
	13. Luis de Molina († 1600)
	14. Miguel Bartolomé Salón († 1621)
	15. Leondardus Lessius († 1623)
	16. Juan de Lugo († 1660)

	II. Körperverletzung
	1.	Hadrian VI. († 1523)
	2. John Major († 1550)
	3. Thomas de Vio Cajetan († 1534)
	4. Francisco de Vitoria († 1546)
	5. Domingo de Soto († 1560)
	6.	Martín de Azpilcueta († 1586)
	7. Diego de Covarrubias y Leyva († 1577)
	8. Martín de Ledesma († 1574)
	9. Pedro de Aragón († 1592)
	10. Domingo Báñez († 1604)
	11. Gabriel Vázquez († 1604)
	12. Petrus de Navarra (16. Jh.)
	13. Luis de Molina († 1600)
	14. Gregor von Valencia († 1603)
	15. Miguel Bartolomé Salón († 1621)
	16. Leonardus Lessius († 1623)
	17. Juan de Lugo († 1660)

	III. Die defloratio
	1. Francisco de Vitoria († 1546)
	2. Martín de Azpilcueta († 1586)
	3. Domingo Báñez († 1604)
	4. Gabriel Vázquez († 1604)
	5. Petrus de Navarra (16. Jh.)
	6. Luis de Molina († 1600)
	7. Gregor von Valencia († 1603)
	8. Miguel Bartolomé Salón († 1621)
	9. Leonardus Lessius († 1623)
	10. Juan de Lugo († 1660)

	IV. Ruf- und Ehrverletzung
	1. Hadrian VI. († 1523)
	2. John Major († 1550)
	3. Thomas de Vio Cajetan († 1534)
	4. Francisco de Vitoria († 1546)
	5. Domingo de Soto († 1560)
	6. Martín de Azpilcueta († 1586)
	7. Diego de Covarrubias y Leyva († 1577)
	8. Martín de Ledesma († 1574)
	9. Pedro de Aragón († 1592)
	10. Domingo Báñez († 1604)
	11. Gabriel Vázquez († 1604)
	12. Petrus de Navarra (16. Jh.)
	13. Luis de Molina († 1600)
	14. Gregor von Valencia († 1603)
	15. Miguel Bartolomé Salón († 1621)
	16. Leonardus Lessius († 1623)
	17. Juan de Lugo († 1660)

	V. Zwischenergebnis

	Fünftes Kapitel: Modalitäten der Geldentschädigung
	I. Bemessung
	1. Bemessungsmodelle
	2. Bemessungsfaktoren

	II. Vererblichkeit
	1. aktiv
	2.	passiv

	III. Verhältnis zu Strafklagen

	Sechstes Kapitel  : Rezeptionsgeschichte
	I. Usus modernus und Vernunftrecht
	1.	Usus modernus
	2. Vernunftrecht

	II. Theologie und kanonisches Recht
	1. Theologie
	2. Kanonisches Recht


	Schluss
	Quellenverzeichnis
	Literaturverzeichnis
	Quellenregister
	Personenregister
	Sachregister
	Links
	_Ref171582744
	_Ref169600548
	_Ref203484860
	_Ref169600519
	Auszug2
	_Ref155598199
	_Ref148088210
	_Ref157498055
	_Ref169770815
	_Ref148705860
	Auszug5
	BartolusGroll
	_Ref157775620
	_Ref157777498
	_Ref161818334
	_Ref158034025
	_Ref149660391
	_Ref162257835
	_Ref162257839
	Auszug16
	_Ref155609545
	_Ref168478965
	_Ref157778349
	_Ref163815967
	_Hlk169082275
	_Hlk169082296
	_Ref160790584
	_Ref163806824
	Auszug27
	_Ref157778369
	Auszug32
	Auszug37
	_Ref151549765
	_Ref169600470
	Auszug38
	_Ref155619340
	Auszug42
	_Ref206165658
	Auszug44
	_Hlk153448416
	_Ref212488409
	_Ref169600846
	_Ref169693457
	_Ref168478137
	_Ref161649908
	_Ref155360145
	Auszug45
	Auszug47
	_Ref152150514
	_Ref168478144
	_Ref151631683
	_Ref203059780
	_Ref166482257
	_Ref203055942
	_Ref152079940
	_Ref153273148
	_Ref152942308
	_Ref160717309
	Auszug54
	_Ref210727001
	_Ref160705670
	Auszug56
	_Ref161736567
	_Ref155252581
	_Ref156555328
	_Ref155263591
	_Ref153540272
	_Ref154047903
	_Ref163122575
	_Ref162268910
	Auszug57
	_Ref157694986
	_Ref155184402
	_Ref156572064
	_Ref170285969
	_Ref161405336
	_Ref155951319
	_Ref169770701
	_Ref163568121
	_Ref156210902
	_Ref155709313
	_Ref165284811
	_Ref156211515
	_Ref169770356
	Auszug58
	_Ref206165302
	Auszug62
	Auszug67
	Auszug71
	Auszug76
	Auszug77
	_Ref155963336
	Auszug78
	_Ref167803879
	_Ref167803998
	_Ref157697350
	_Ref156897127
	Auszug81
	_Ref156897359
	Auszug82
	_Ref157417809
	_Ref163657651
	_Ref163483094
	_Ref162258462
	_Ref168562707
	_Ref172107753
	_Ref161824621
	_Ref161751408
	_Ref164156733
	_Ref167694003
	Auszug92
	_Ref166493199
	Auszug93
	Auszug94
	_Ref164347535
	_Ref167868639
	_Ref162444644
	_Hlk167349197
	_Ref163823554
	_Ref164680198
	_Ref164762477
	Auszug104
	_Ref162516422
	Auszug106
	_Ref164758824
	_Ref167720350
	_Ref167799180
	_Ref204282652
	Auszug107
	_Ref163823313
	_Hlk129266463
	_Ref162428596
	Auszug111
	Auszug112
	_Ref162517069
	_Hlk164413675
	_Ref164413325
	_Ref162445434
	_Ref164413369
	_Ref162447911
	_Ref163034107
	_Ref168322724
	_Ref163055050
	_Ref167868650
	_Ref167867822
	_Ref164768578
	_Ref163655768
	_Ref163553732
	_Ref167694016
	_Ref145584587
	_Ref206410817
	_Ref169164011
	_Ref169164025
	_Ref164345106
	_Ref163652647
	_Ref163656923
	_Ref164411202
	_Ref164691260
	_Ref169600597
	_Ref169163716
	_Ref169163806
	_Ref166243490
	_Ref166245419
	_Ref172109473
	_Ref170308708
	_Ref210934770
	_Ref166228076
	_Ref166488302
	_Ref166510272
	_Ref167349636
	_Ref169770288
	_Ref167801625
	_Ref168322733
	_Ref212488080
	_Ref169786010
	_Hlk147822037
	_Hlk169082330
	_Hlk169082355




